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Einkommensteuer

Auch bei Zuzahlungen an Arbeitgeber: 
Für die Nutzungsüberlassung eines 
Dienstwagens kein Werbungskosten-
abzug für Familienheimfahrten

Der Bundesfinanzhof hat dazu Stellung 
genommen, ob tatsächliche Aufwendun-
gen des Arbeitnehmers für Familienheim-
fahrten im Rahmen der doppelten Haus-
haltsführung, die durch die Nutzung der 
Tankkarte des Arbeitgebers für private 
Zwecke unter Zahlung einer kilometerab-
hängigen Pauschale pro gefahrenem Kilo-
meter angefallen sind, bei der (teilweise) 
entgeltlichen Gestellung eines Fahrzeugs 
durch den Arbeitgeber im Rahmen eines 
sog. Kilometerleasingmodells als Wer-
bungskosten berücksichtigungsfähig sind 
bzw. ob in dieser Fallkonstellation die Ent- 
fernungspauschale in Höhe von 0,30 Euro 
pro Entfernungskilometer angesetzt wer-
den kann.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wenn der Arbeitnehmer ein ihm von seinem Arbeitgeber auch zur außerdienstlichen 
Nutzung überlassenes Kfz für Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung nutzt, scheidet ein Werbungskostenabzug laut Bundesfinanzhof 
auch dann aus, wenn der Arbeitnehmer hierfür ein Nutzungsentgelt leisten muss oder 
individuelle Kfz-Kosten zu tragen hat.
Außerdem hatte sich der Bundesfinanzhof mit der Frage auseinanderzusetzen, ob 
eine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen zu gewähren ist, wenn diese von 
einer GmbH erbracht werden, an der der Leistungsempfänger beteiligt ist, und dessen 
Gesellschafterverrechnungskonto damit belastet wird oder ob die Einbindung eines 
Kreditinstituts erforderlich ist.
Die sog. Inflationsausgleichsprämie, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht 
hat, sieht vor, dass bis Ende 2024 Zahlungen der Arbeitgeber bis zu einem Betrag von 
3.000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei möglich sein sollen. 
Die Finanzminister der Länder haben sich in Abstimmung mit dem Bundesfinanzmi-
nisterium auf eine einmalige Fristverlängerung bei der Abgabe der Grundsteuererklä-
rung verständigt.
Am 07.10.2022 hat der Bundesrat zahlreichen Änderungen bei den sog. Verbrauch-
steuern zugestimmt. Bis Ende 2023 bleibt es demnach beim reduzierten Umsatzsteu-
ersatz von 7 % auf Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen. Ausgenommen 
sind weiterhin Getränke. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team FLORENTZ UND PARTNER

Termine Steuern / Sozialversicherung November / Dezember 2022

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.11.2022 1 12.12.2022 1

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag

Entfällt 12.12.2022 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 12.12.2022

Umsatzsteuer 10.11.2022 2 12.12.2022 3

Ende der Schonfrist Überweisung 4 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 5

14.11.2022 15.12.2022

10.11.2022 12.12.2022

Gewerbesteuer 15.11.2022 Entfällt

Grundsteuer 15.11.2022 Entfällt

Ende der Schonfrist Überweisung  
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 5

18.11.2022 Entfällt

15.11.2022 Entfällt

Sozialversicherung 6 28.11.2022 28.12.2022 

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Soli- 
daritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Ge-
winnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für 

den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauer-
fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für 
den vorletzten Monat.

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen 
müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-
raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abge- 
geben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so früh-
zeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung 
erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung 
erteilt werden.

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am dritt-
letzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um 
Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Last-
schriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 24.11.2022/23.12.2022, jeweils 0 
Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fällig-
keiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung 
durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt.
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 Wenn der Arbeitnehmer ein ihm von 
seinem Arbeitgeber auch zur außer-
dienstlichen Nutzung überlassenes Kfz 
für Familienheimfahrten im Rahmen ei-
ner doppelten Haushaltsführung nutze, 
scheide ein Werbungskostenabzug auch 
dann aus, wenn der Arbeitnehmer hierfür 
ein Nutzungsentgelt leisten müsse oder 
individuelle Kfz-Kosten zu tragen habe.
 Aufwendungen für Familienheimfahr-
ten mit einem dem Steuerpflichtigen im 
Rahmen einer Einkunftsart überlassenen 
Kfz würden gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 
Satz 8 EStG nicht berücksichtigt. Im Ge-
genzug habe der Gesetzgeber gemäß § 8 
Abs. 2 Satz 5 Halbsatz 2 EStG auf den An-
satz eines geldwerten Vorteils in Gestalt 
eines Zuschlags für eine wöchentliche 
Familienheimfahrt in Höhe von 0,002 % 
des Listenpreises zur 1 %-Regelung ver-
zichtet.

Kosten für das Projektcontrolling als 
sofort abzugsfähige Finanzierungskosten

In erster Instanz entschied das Finanz-
gericht Berlin-Brandenburg, dass die 
Kosten für eine qualifizierte baufachli-
che Betreuung im Rahmen des Neubaus 
eines Gebäudes nicht als Herstellungs-
kosten, sondern als sofort abzugsfähi-
ge Finanzierungskosten zu qualifizieren 
sind, wenn die finanzierende Bank diese 
Leistung bei der Vergabe des Darlehens 
fordert. 
 Der IX. Senat des Bundesfinanzhofs 
hat das Urteil des Finanzgerichts be-
stätigt. Der Begriff der Schuldzinsen ist 
demnach nicht in einem zivilrechtlichen 
engen Sinne zu verstehen, sondern weit 
auszulegen. Die Zweckbestimmung von 
Aufwendungen, ein Darlehen zu erlan-
gen oder zu sichern, ist das maßgebliche 
Auslegungskriterium. Danach sind etwa 
Aufwendungen für eine Wirtschaftlich-
keitsberechnung als Schuldzinsen im wei- 
teren Sinne abziehbar, soweit diese Finan-
zierungszwecken dient und eben nicht 
der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
des Herstellungsvorgangs.
Noch ein interessanter Beschluss  
des Bundesfinanzhofs
 Mit Beschluss vom 29.03.2022 stellt 
der Bundesfinanzhof zur Einkünfteerzie-
lungsabsicht bei Vermietung und Ver-

pachtung (§ 21 EStG) folgende Leitsätze 
auf:
1. Die Einkünfteerzielungsabsicht in 
Form der Überschusserzielungsabsicht ist 
als das subjektive Tatbestandsmerkmal in 
§ 21 EStG einkunftsart- und bereichsspe-
zifisch ausgestaltet.
2. Bei einer auf Dauer angelegten, auf 
Wohnimmobilien bezogenen Vermietungs- 
tätigkeit ist typisierend vom Vorliegen 
einer Einkünfteerzielungsabsicht auszu-
gehen. Demgegenüber gilt bei Immobili-
en, die nicht Wohnzwecken dienen (sog. 
Gewerbeimmobilien), die Typisierung der 
Einkünfteerzielungsabsicht nicht; hier 
muss im Einzelfall geprüft werden, ob der 
Steuerpflichtige beabsichtigt hat, auf die 
voraussichtliche Dauer der Nutzung ei-
nen Überschuss der Einnahmen über die 
Werbungskosten zu erzielen.

Keine Steuerermäßigung für Handwer-
kerleistungen nach § 35a Abs. 3 EStG 
bei Belastung des Gesellschafterverrech-
nungskontos des Steuerpflichtigen

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die 
Steuerermäßigung für Handwerkerleis-
tungen nach § 35a Abs. 3 EStG auch nach 
der Neufassung der Vorschrift durch das 
JStG 2008 nur in Anspruch genommen 
werden kann, wenn der Rechnungsbe-
trag auf einem Konto des Leistenden bei 
einem Kreditinstitut gutgeschrieben wird. 
Die Gutschrift des Rechnungsbetrags im 
Wege der Aufrechnung durch Belastung 
des Gesellschafterverrechnungskontos 
des Steuerpflichtigen bei der leistungs-
erbringenden GmbH genüge den gesetz-
lichen Anforderungen an den Zahlungs-
vorgang nicht.

Umsatzsteuer

Kein Vorsteuerabzug einer Kapital-
gesellschaft aus Leistungen für private 
Interessen ihres Geschäftsführers und 
dessen Ehefrau

Im Streitfall war die Antragstellerin eine 
GmbH. Die Ehefrau des Geschäftsführers 
der GmbH war bei der GmbH geringfügig 
beschäftigt. Die Ehefrau ist Eigentümerin 
des mit einer Doppelhaushälfte bebau-
ten Grundstücks, das sie im Streitjahr 
2015 teilweise an die GmbH vermietet 
hatte und zwar „das Arbeitszimmer im 
Norden des 1. Stocks“ und die beiden 
Garagenstellplätze. Für die Miete wurde 
keine Umsatzsteuer berechnet. Im Jahr 
2015 wurden umfangreiche Sanierungs-
arbeiten an dem Gebäude vorgenommen. 
So wurde eine Lüftungsanlage, Rolllä-
den und Dachfenster eingebaut. Zudem 
wurde das Gebäude mit umfangreicher 
Haustechnik ausgerüstet (Elektroinstal-
lationen inklusive Photovoltaikanlage). 
Als Auftraggeber trat die GmbH auf. Die-
se beglich auch die Rechnungen. Eine 
Abrechnung der GmbH gegenüber der 
Eigentümerin (Ehefrau) oder dem Ge-
schäftsführer erfolgte nach Aktenlage 
nicht. Seit 2016 wird das Gebäude vom 
Geschäftsführer und dessen Ehefrau zu 
Wohnzwecken genutzt.
 Gegenüber dem Finanzamt trug die 
GmbH vor, es handele sich um ein Pro-
totypenhaus, das von der Ehefrau des 
Geschäftsführers zwar privat genutzt 
werde, aber in erster Linie Demonstra-
tionszwecken gegenüber potenziellen 
Kunden diene. Das Finanzamt versag-
te den Vorsteuerabzug aus den Rech-
nungen für Einbauten im Gebäude der 
Ehefrau des Geschäftsführers der GmbH 
(Lüftung, Rollläden, Elektroinstallation, 
Einbau Netzwerk, Einbau Module) und 
weitere Vorsteuerbeträge (z. B. für Stütz-
strümpfe, Massagen, Getränke, Lebens-
mittel, Operettenkarten). Die GmbH be-
antragte beim Finanzamt erfolglos, die 
sich aus der Vorsteuerkürzung ergebende 
Umsatzsteuerzahlungen von der Vollzie-
hung auszusetzen. Auch das Finanzge-
richt Baden-Württemberg gewährte der 
GmbH keinen vorläufigen Rechtsschutz.

Hinweis
Ob der Vermieter tatsächlich einen To-
talüberschuss erzielt, ist unerheblich. 
Infolgedessen ist eine oftmals gefor-
derte Totalgewinnprognose hinfällig.
    Motive eines Vermieters, aus denen 
Verluste entstehen, spielen keine Rol-
le. „Subjektive Elemente sind nicht 
Bestandteil der einkunftsart- und be-
reichsspezifisch ausgestalteten Ein- 
künfteerzielungsabsicht“, so der Bun-
desfinanzhof.
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Stromspeicher ist keine wesentliche 
Komponente einer Photovoltaik-Anlage

Eine aus den Eheleuten und bestehende 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), 
betrieb bereits seit 2013 eine Aufdach-
Solaranlage. Die GbR plante in 2016 eine 
weitere Photovoltaikanlage mit Batte-
riespeichersystem auf der Nordseite des 
Daches. Diese Komplettanlage sollte 
mit einem Programm fi nanziert werden, 
das vor Abschluss der Verträge im Jahr 
2016 eingestellt wurde. Auf Vorschlag 
der fi nanzierenden Banken wurde daher 
zunächst die Photovoltaikanlage erwor-
ben und aufgebaut und der Erwerb des 
Speichersystems auf das Jahr 2017 ver-
schoben, um die Fördermittel zu erhalten. 
Nach Lieferverzögerungen wurde das 
Speichersystem im Frühsommer 2017 in 
Betrieb genommen. Das Batteriespeicher-
system dient der Speicherung des durch 
die Solaranlage erzeugten Stromes, der 
ausschließlich für die private Versorgung 
der GbR verwendet wird. Das beklagte 
Finanzamt lehnte den Vorsteuerabzug 
für das Speichersystem ab. Die Strom-
speicher seien nachträglich angeschafft 
worden, dienten der privaten Stromver-
sorgung und könnten daher nicht dem 
Unternehmen zugeordnet werden. Eine 
Ausnahme komme nur bei gleichzeitiger 
Anschaffung von Photovoltaikanlage und 
Stromspeicher in Betracht.

Die hiergegen erhobene Klage wies 
das Finanzgericht Baden-Württemberg 
ab. Der GbR stehe nach Auffassung des 
Gerichts kein Vorsteuerabzug aus den 
Rechnungen für das Batteriespeicher-
system zu, weil dieses nicht für Zwecke 
der besteuerten Umsätze der Klägerin er-

folgen sollte, sondern ausschließlich den 
privaten Belangen ihrer Gesellschafter
diene. Der in den Batterien gespeicherte
Strom werde ausschließlich für den pri-
vaten Verbrauch der Gesellschafter ver-
wendet. Des Weiteren richte sich der 
Vorsteuerabzug nicht nach der Verwen-
dung der Photovoltaikanlage, da das 
Batteriespeichersystem nicht Bestandteil 
der Photovoltaikanlage geworden sei. Der
Stromspeicher gehöre nicht zu den für 
den Betrieb einer Photovoltaik-Anlage
wesentlichen Komponenten, da ein
Stromspeicher nicht der Produktion von 
Solarstrom diene. 

Erbschaft-/Schenkungsteuer

Die erweiterte beschränkte Steuerpfl icht 
bei der Erbschaft-/Schenkungsteuer

Die beschränkte Steuerpfl icht im Rahmen
der Erbschaft-/Schenkungsteuer tritt in 
den Fällen ein, in denen sich das über-
tragene Vermögen im Inland befi ndet, 
aber sowohl der Erblasser/Schenker 
als auch die Erben/Beschenkten ihren 
Wohnsitz außerhalb Deutschlands haben. 
Bei diesen Sachverhalten ist nur das in 
§ 121 BewG defi nierte Vermögen für die 
Steuer heranzuziehen. Hierzu gehört das 
land- und forstwirtschaftliche Vermögen, 
Grundvermögen, Betriebsvermögen einer 
Betriebsstätte im Inland, Anteile an einer 
Kapitalgesellschaft im Inland, wenn der 
Gesellschafter – allein oder zusammen 
mit anderen nahestehenden Personen – 
an der Gesellschaft zu mindestens 10 % 
beteiligt ist. Außerdem noch einzelne in 
inländische Register eingetragene Rech-
te und an inländische Gewerbebetriebe 
vermietete bewegliche Wirtschaftsgüter. 
Auch durch Hypotheken abgesicherte
Forderungen und stille Beteiligungen fal-
len unter das Inlandsvermögen.
     Dieses zu besteuernde Vermögen wird 
erweitert in den Fällen, in denen ein bis-
her unbeschränkt Steuerpfl ichtiger in ein 
Niedrigsteuerland wegzieht. Für diese Re-
gelung ist das Außensteuergesetz anzu-
wenden, das allgemein den Wegzug in
Niedrigsteuerländer bekämpft. Die Nied-
rigsteuerländer werden im Gesetz abstrakt
nach zwei verschiedenen Maßstäben defi -
niert. Beim 1. Maßstab wird verglichen,

ob bei einem steuerpfl ichtigen Einkom-
men von 77.000 Euro bei einem Ledigen 
die Einkommensteuer im Ausland weni-
ger als 2/3 der deutschen Steuer beträgt. 
Der 2. Maßstab ist anzuwenden, wenn 
der ausländische Staat dem Zugezoge-
nen eine Vorzugsbesteuerung gewährt.
     Die Folgen der Einordnung in die er-
weiterte Steuerpfl icht bestehen insbe-
sondere darin, dass eine Reihe von For-
derungen und Rechten der Erbschaft-/
Schenkungsteuer zusätzlich zum Vermögen
gem. § 121 BewG unterliegen. Hierzu ge-
hören Kapitalforderungen an inländische
Schuldner, Spareinlagen und Bankgutha-
ben bei inländischen Banken, Aktien,
Investmentfondsanteile, Anteilean inlän-
dischen Genossenschaften, Versicherungs-
ansprüche an inländische Versicherungs-
unternehmen und Erfi ndungen, Urheber-
rechte, die im Inland verwertet werden.
     Im Prinzip richtet sich die erweiterte 
beschränkte Steuerpfl icht damit gegen 
Personen, bei denen unterstellt wird, dass 
sie ihren Wohnsitz in Deutschland nur auf-
gegeben haben, um die vergleichswei-
se hohe Steuerlast gegen eine günstige 
Besteuerung in einem Niedrigsteuerland 
auszutauschen.

Verfahrensrecht

Unangekündigte Wohnungsbesichtigung 
durch Beamten der Steuerfahndung 
rechtswidrig

Eine unangekündigte Wohnungsbesich-
tigung durch einen Beamten der Steu-
erfahndung als sog. Flankenschutzprüfer 
zur Überprüfung der Angaben der Steu-
erpfl ichtigen zu einem häuslichen Ar-
beitszimmer ist rechtswidrig, wenn die 
Steuerpfl ichtige bei der Aufklärung des 
Sachverhalts mitwirkt. Das entschied der 
Bundesfi nanzhof.

Sonstiges

Fristverlängerung bei der Abgabe der 
Grundsteuererklärung bis 31.01.2023

Die Finanzminister der Länder haben sich 
am 13.10.2022 in Abstimmung mit dem 
Bundesfi nanzministerium auf eine ein-
malige Fristverlängerung bei der Abgabe 
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   Die Bezugsgröße, die für viele Werte 
in der Sozialversicherung Bedeutung hat 
(unter anderem für die Festsetzung der 
Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen 
für freiwillige Mitglieder in der gesetz-
lichen Krankenversicherung und für die 
Beitragsberechnung von versicherungs-
pfl ichtigen Selbständigen in der gesetz-
lichen Rentenversicherung), steigt auf
3.395 Euro/Monat (2022: 3.290 Euro/
Monat). Die Bezugsgröße (Ost) steigt auf 
3.290 Euro/Monat (2022: 3.150 Euro/
Monat).
   Die Beitragsbemessungsgrenze in der 
allgemeinen Rentenversicherung (West) 
steigt auf 7.300 Euro/Monat (2022: 
7.050 Euro/Monat) und die Beitragsbe-
messungsgrenze (Ost) steigt auf 7.100 
Euro/Monat (2022: 6.750 Euro/Monat).
   Die bundesweit einheitliche Versiche-
rungspfl ichtgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung   (Jahresarbeitsentgelt-
grenze) steigt auf 66.600 Euro (2022: 
64.350 Euro). Die ebenfalls bundesweit ein-
heitliche Beitragsbemessungsgrenze für
das Jahr 2023 in der gesetzlichen Kranken-
versicherung steigt auf 59.850 Euro jähr-
lich (2022: 58.050 Euro) bzw. 4.987,50 
Euro monatlich (2022: 4.837,50 Euro).

Umsatzsteuer in der Gastronomie 
weiterhin abgesenkt – Umsetzung von 
EU-Vorgaben im Biersteuerrecht

Bis Ende 2023 bleibt es beim reduzierten 
Umsatzsteuersatz von 7 % auf Restau-
rant- und Verpfl egungsdienstleistungen. 
Ausgenommen sind weiterhin Getränke. 
Eigentlich wäre die in der Corona-Pande-
mie eingeführte Stützungsmaßnahme für 
die Gastronomie Ende 2022 ausgelaufen.
Am 07.10.2022 hat der Bundesrat zahl-
reichen Änderungen bei den sog. Ver-
brauchsteuern zugestimmt. Der Bundes-
tag hatte sie am 22.09.2022 beschlossen, 
um Gastronomie und mittelständische
Brauereien zu entlasten und die Energie-
versorgung zu stabilisieren. Nach der Un-
terzeichnung vom Bundespräsidenten wird
die Regelung wie geplant in Kraft treten.
   Die ebenfalls eigentlich nur temporär 
ermäßigten Sätze der Biersteuermengen-
staffel werden dauerhaft entfristet. Ziel 
sei es, die einzigartige Biervielfalt und 
Braukunst sowie die mittelständisch ge-
prägte Brauereistruktur zu stärken. Au-
ßerdem befreit das Gesetz Bierwürze, die 

der Grundsteuererklärung verständigt. 
Statt am 31.10.2022 läuft die Frist nun-
mehr am 31.01.2023 ab.

Drittes Entlastungspaket – Infl ations-
ausgleichsprämie: Bis zu 3.000 Euro 
steuerfrei

Arbeitgeber sollen die Möglichkeiten er-
halten, ihren Beschäftigten steuer- und 
abgabenfrei einen Betrag bis zu 3.000 
Euro zu gewähren. Das sieht die sog. 
Infl ationsausgleichsprämie vor, die die 
Bundesregierung laut einer Mitteilung 
vom 28.09.2022 auf den Weg gebracht 
hat. Der Begünstigungszeitraum ist bis 
zum 31.12.2024 befristet. 
  Die Infl ationsausgleichsprämie ist
Teil des dritten Entlastungspakets vom 
03.09.2022. Grundlage ist die Formu-
lierungshilfe für einen Änderungsantrag 
der Koalitionsfraktionen, die in das parla-
mentarische Verfahren des „Gesetzes zur 
temporären Senkung des Umsatzsteuer-
satzes auf Gaslieferungen über das Erd-
gasnetz“ eingebracht werden soll.
Eckpunkte der Regelung sind unter anderem:
 Der Begünstigungszeitraum ist zeit-
lich befristet - vom Tag nach der Verkün-
dung des Gesetzes bis zum 31.12.2024. 
Der großzügige Zeitraum gibt den Arbeit-
gebern Flexibilität.
 In diesem Zeitraum sind Zahlungen 
der Arbeitgeber bis zu einem Betrag von 
3.000 Euro steuer- und sozialversiche-
rungsfrei möglich.
 Gezahlt werden kann auch in mehre-
ren Teilbeträgen.
 Die Inflationsausgleichsprämie muss 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gewährt werden. Jeder Ar-
beitgeber kann die Steuer- und Abga-
benfreiheit für solche zusätzlichen Zah-
lungen nutzen.
   Zudem wird die Arbeitslosengeld II/
Sozialgeld-Verordnung dahingehend er-
gänzt, dass die Infl ationsausgleichsprä-
mie bei einkommensabhängigen Sozial-
leistungen nicht als Einkommen ange-
rechnet wird.

Bundeskabinett beschließt 
Sozialversicherungsrechengrößen 2023
   
Das Kabinett hat am 12.10.2022 die Ver-
ordnung über die Sozialversicherungsre-
chengrößen 2023 beschlossen.

zur Herstellung von alkoholsteuerpfl ich-
tigen Waren verwendet wird, von der 
Biersteuer.

Hinweis

Berichtigung zur Ausgabe 9/22
zu Artikel „Gasumlage ab Oktober
steht fest“

   Statt „Beginn des Umlagezeitraums
(ab 01.10.22 bis 30.04.22)“ muss es
„Beginn des Umlagezeitraums
(ab 01.10.22 bis 31.03.24)“ heißen.

In der Zwischenzeit haben sich aber er-
neut Änderungen ergeben, die in einer 
der nächsten Ausgaben kommuniziert 
werden.


